
durch die oonst. W und ZZ Ooä. manäati 

vel eonlra (H. ZS) 

v o n  

V i c t o r  W i l p c r t ,  
Candidatm der Rechte. 



Beschränkung der Cessio» in Kurland 

durch die evnsi. 22 und 2Z doli. 

vel eonlra (T. ZA). 

E i n e  z u r  C r S a n g u n g  

v e r f a ß t e  

und mit 

Genehmigung Einer Hochver^rdneteu Juristen-Facultät 

der Kaiserlichen Universität Dorpat 

z u r  

öffentlichen VeriheidMßg gestimmte Abhandlung 

v o II 

Victar Ewald WUpert, 
Kandidaten der Rechte 

aus Kurland. 

Dorpat R^»-A. 

G e d r u c k t  b e i  H e i n r i c h  ^ a a k m a n n .  



Auf Verfügung Einer Hochver ordneten Juristen-Fa-
cultät der Kais. Universität zu Dorpat wird der Druck die
ser Abhandlung ncbst Thesen unter der Bedingung gestattet, daß sogleich 
nach Beendigung desselben die gesetzliche Anzahl von Exemplaren der 
Censurbehörde in Dorpat eingereicht werde. 

Dorpat, den 21. Novbr. I65l. 

(Nr. >69.) 
Prof. Di. Tobien, 

Decan der Juristen-Faeultat. 



Einleitung. 

s t. 

ie Frage nach der Beschränkung der Eession in 

Kurland durch die const. 22 und 23 Oä. msnö. ve>. 

contra (4. 35) involvirt ein doppeltes Moment. Einmal 

nämlich kann eS ungewiß sein, ob dieses Gesetz dort über

haupt Anwendung findet; dann aber auch, weuu jeue erste 

Frage bejaht worden, in welchem Umsang e und in welcher 

Art und Weise eS in Bezug ans die einschlägigen Fra

gen anzuwenden ist. 

Daß nun die constiUUiviies 22 und 23 ('ml. maud. 

vel conti s (4. 36), als iutegrireude Theile deS Iustiuiattisclwn 

Corpus ^iris eiviN-;, mit diesem in loto recipirten Gesetz

liche ') anch zugleich in Knrland Geltnng und Gesetzeskraft 

erlangt haben,-ist eine anSgeuiachte nnd nicht weiter zu be

zweifelnde Sache. ES kennte sich daher, wenn die Gültig

keit dieser Gesetzesbestimmung für Knrland in Zweifel gezogen 

t) cl'. v. Buttgc, das Pnvatrccht, Doipal l8'»l. h si. 

t » 



wurde, im Grunde nur darum handeln, ob nicht etwa 

durch später erlassene, einheimische Verordnungen, oder durch 

vieljahrige Gewohnheit — wie dieses in Livland der Fall 

ist — jene römisch - rechtlichen Vorschriften als aufgehoben 

zn betrachten seien. Dieses mnß aber dnrchans in Abrede 

gestellt werden, da weder, in den Provinciellen, noch durch 

die Reichsgefetzgebnng für Kurland emanirten Nechtsquellen 

sich irgend welche, jenen angezogenen Constitutionen wider

sprechende oder derogirende Verordnungen vorfinden, auch 

kein entgegenstehendes Gewohnheitsrecht vorhanden ist. So 

ergiebt sich nnn also, daß diese Gesetze, beim Nichtvorhan

densein anderer, einheimischer Bestimmungen, dem Principe 

nach in Knrland Anwendung finden müssen und in praxi, 

wie einzelne zur Verhandlung gekommene Fälle darthun, 

anch wirklich angewandt werden 

Z 2. 

Zunächst ist nun der Inhalt der beiden Verordnungen 

näher ins Auge zn fassen. Die const. 22 Od. mantl. vel 

contra (4.35) rührt von dem Kaiser Anastasius Decorus her. 

Dieses Gesetz hat zunächst einen allgemeinen, verordnenden 

Theil, an den sich weiter die Ausnahmsfälle reihen, in 

2) cs. Hellseld, jn>isj>r. foren«. ^enüe § 1925: 

z.Oeterum i-Alio (^ni>8i»5iun-ie) Iwliie nmninn itdlmc /oeui» 

itteoijiie et ,^'uö in coiUr-i-

,.r!l»n inonsllk»'! 

3) cf. v. Bungt - das Kurl. Privatrecht. Dorpat l85l. 5 52. 

ch <5. b. Bülow und Hagemann, praktische Erörterungen. 

Hannover Band IV, Nr. 19. 
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denen das Anastasische Gesetz keine Anwendung leiden solle. 

In diesem allgemeinen, verordnenden Theile heißt es nun, 

daß der Kaiser in Erfahrung gebracht, wie gewisse Leute, 

welche sich auf Kosten Anderer zu bereichern trachten, dar

auf ausgehen, sich Sessionen der Klagerechte Anderer zu 

erwerben, und auf diese Weise die Parteien belästigen. 

Um diesem Beginnen Einhalt zn thun, befiehlt der Kaiser 

A n a s t a s ,  d a ß ,  w e n n  J e m a n d  i n  Z u k u n f t  g e g e n  G e l d 

zahlung eine solche Eession an sich bringt, demselben nur 

bis auf den Betrag des von ihm gezahlten Geldes und der 

Zinsen davon die Klagerechte auszuüben gestattet sein solle. 

Bei schenknngsweise geschehenen Cessionen aber solle 

dieses Gesetz nicht Platz greifen, sondern das frühere Recht 

bestehen. 
Diese höchst gerechte Verordnung, wie der Kaiser 

Justinian in der darauf folgeuden const. 23 Loci, eodem 

sie bezeichnet, wurde vou denjenigen, welche sich mit Pro

cessen abgeben, dadurch umgaugen, daß sie einen Theil der 

Forderung unter dem Namen des Kaufs auf einen andern 

Gläubiger übertrugen, den audern Theil aber ihm durch 

eine scheinbare Schenkung abtraten. Um nun die Anasta-

sische Verorduuug in ihrer Kraft aufrecht zu erhalteu, be

stimmte Justiuiau, daß Niemandem gestattet sein solle, einen 

Theil seiner Forderung gegen Empfang von Geld uud mit

telst Verkaufs der Klagerechte abzutreten, und einen Theil 

scheinbar uuter dem Nameu der Schenkung zu übertragen, son

dern wenn er wolle, möge er die ganze Forderung rein verschen

ken, und die Klagen durch Scheukung übertragen, nicht 

aber heimlich uud mittelst versteckter Ränke Geld annehmen, 

während er vor den Augen zum Scheine einen Kauf ab
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schließt. Diesem Verbote der Umgehung fügt dann Insu
man noch die Audrohuug rechtlicher Nachtheile hinzu. 

T 3. 

So viel ist schon bei fluchtiger Durchsicht dieser bei

den Gesetze — was den Inhalt betrifft — deutlich zn er

sehen, daß eS sich um Beschränkung der Cession von For

derungen gegen Geld handelt. Welchergestalt diese Be

schränkungen sind, uud iu welchen! Falle sie eiutretcn, wie 

auch, was für Folgeu daran geküupft sind, — das Alles 

soll iu dem weitern Verlaufe dieser Abhandlung, selbst bei 

Erörterung der Einzelnheiten dieser Gesetze, des Nähern 

anseiuaudergesetzt werden. Vorläufig sind indessen noch 

zwei wichtige Fragen in der Einleitung zu erledigen, die 

den Charakter dieser Verordnungen im Allgemeinen betres-

sen. Welche Absicht nämlich verband der Gesetzgeber mit 

diesen Gesetzen, nnd in welchem Verhältnisse stehen die 

beiden Verordnnngen zu einander? Bleiben wir zunächst 

bei der zweiten, als der zuerst zu erledigeudeu Frage steheu. 

Die Verordnung des Kaisers Anastasius DecoruS, 

w e l c h e, der Zeit nach, das frühere Gesetz ist,'hatte ganz 

allgemein verboten, im Falle eines Ankaufs von Forderun

gen mehr einzuklagen, als man selbst für die Forderung 

gegeben; im Falle der Schenkung dagegen sollte die ganze 

Forderung geltend gemacht werden können. Diese allge

meine Fassuug des Gesetzes erwies sich iu der Folge als 

nuzureicheud, iudem man dasselbe dnrch theilweisen Kauf 

uud theilweise Scheukuua, wie oben gesagt worden, zu um

gehen wußte. Iustiuiau, dem dieses Chieaniren eines, 

seiner Meinnng nach, so vortrefflichen Gesetzes (^U5ti85imi» 



constilutio, lam kumanitalis, quam bonevolentise plena) 

durchaus unstatthaft erschicu, hielt es für unumgänglich 

nothwendig, eiue derartige Umgehung der lex ^liastasiana, 

— ein Fall, der dem Kaiser Anastasius offenbar nicht vor

geschwebt, — durch Hiuzusügung genauerer, diesbezüglicher 

Bestimmungen und Androhung rechtlicher Nachtheile un

möglich zn machen, während er im Allgemeinen das Ana-

stasische Gesetz unverändert fortbestehen ließ (xeneraliter 

^ngstasianae constitutioni sukvenientes). 

Hieraus ist uun ersichtlich, da die Justinianische Ver-

orduuug uur einen ergänzendeu Nachtrag der Auastasi

s c h e u  V o r s c h r i f t  b i l d e t ,  d a ß  b e i d e u  G e s e t z e n  e i n e  g e m e i n 

same Absicht der Gesetzgeber zum Gruude liegt, und daß 

die const. 23 Od. mand. vel contra nnr noch außerdem 

einen specialen Zweck hat 

Wir haben es hier zunächst mit der AuSmittelung 

jener gemeinsamen Absicht zn thnn. In den Eingangsworten 

der lex ^naslasiana ist nuu die Veranlassung zn dieser 

Verordnung angegeben, namentlich in den Worten: 

per tliversas interpellationes aä nos taelas com-

5> et', v. Ä auger ow. Lehrbuch der Paiidectcu. Aiarburg u. 

Leipzig h 576; — und Brackenhöft, civilistisches Archiv, 

X X I I I ,  S. 201. 

li) cf. Doneili, cvin. ^ure eiv. IXorlmkel^itk 

Band IX, S. 153: (i. e. .Vnk,5til8Ü) eonstitittivnein nottii-

^«stiniaiui«, et plenl»« est 

.,ic! cuven« , ne frii»« e> iieiet ; Iioc tzuo»! in jn i-

z.uiis »li^inun est not.'Uu: ut iiz reli>i»cim ijiinnlitkUem etc." 
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peiimus, sjuosdgm slienis lebus fortuni-zque in-

I^iantes, ce88ione8 3IÜ8 competentium setionum 

in 8emet exponi propeiare, monko divei-

838 pei'80N38 litixatorum vex3lioniIjU8 sktieeie, etc. 

Es hatte sich also erwiesen, daß eigennützige und 

gewinnsüchtige Leute darauf Bedacht geuommen hatten, For

derungen für einen geringern Preis an sich zn bringen und 

sie alsdann gegen die Schuldner gerichtlich zu verfolgen. 

Hierbei mochte die Habsucht dieser Leute sie zu man

cherlei Chicaneu verleitet haben, wodurch die Schuldner 

nicht weuig bedroht waren. Um also jeden derartigen Ver

such zn vereiteln uud das Uebel iu der Wurzel auzngreifeu, 

wurde die Möglichkeit jedes Vortheils durch Verbot des 

HaudelS mit Forderungen ausgeschlossen, und so den Be

mühungen nnd Umtrieben des Eigennutzes ein Eude gemacht, 

indem mit der Unmöglichkeit des Gewinnes auch der Reiz 

zu derartigen Unternehmnngeu schwinden mußte. Dies ist 

die eigentliche Absicht des Gesetzgebers 

Mag uuu immerhin zugegeben werden, daß dieses 

Gesetz uuter den Verhältnissen, in denen es gegeben wurde, 

vou wohlthätigeu Folgen gewesen: heutzutage aber kaun es 

nur als eine drückende Beschränkung des freien Verkehrs 

betrachtet, und deren Abschaffung, wie dieses bereits hie 

uud da geschehe» ^), als eiue wüuschenswerthe Befreiung 

7 >  t s .  P u c h t a ,  W e i S k e S  H e c h t S l e x i c o n .  L e i p z .  S . 6 4 8 :  

v .  ^ a n g e r o w ,  L e h r b u c h  d e r  P a n d e c t e n .  M a r b u r g  u  L e i p i g  i K W .  

^ 576, Anmerk. 1. 

8) ct'. Ernst Gottfried Schmidt S theoretisch^practischer Eoin-

mentar zn Johann Ludwig Schmidts praktischem Lehrbuch? von 

gerichtlichen Klagen nnd Einreden. Leipzig 18°"/»^. 



des Handels und Wandels von beengenden Fesseln begrüßt 

werden. Zwar ist auch das Gegentheil behauptet worden: 

daß nämlich der nachtheiligen Folgen wegen, das Verbot 

des Handels mit Forderungen nnr wünschenswert!) erschei

nen könne 2). Da indessen diese nachtheiligen Folgen von 

den Verthcidigern dieser Ansicht nicht namhaft gemacht wer

den, und der Verfasser keine Gelegenheit gehabt hat, selbst 

solche Erfahrungen zu macheu, so sieht er vorläufig sich 

veranlaßt, bei seiuer Ausicht zu verharren uud der Vermu-

thnng Raum zu geben, daß die dem Forderuugshandel 

s c h u l d g e g e b e n e n  N a c h t h e i l e  w o l  n i c h t  d i e s e n ,  q u a  s o l c h e n ,  

sondern nnr die Nebennmstände und anderweitigen möglichen 

Verhältnisse treffen. 

Ob aber dieses Gesetz anch wirklich seine Absicht 

zn erreichen im Stande ist, das ist freilich eine Frage, die 

nach der täglichen Erfahrung fast verneint, werden muß, in

dem Eedent und Cessionar im Einverständnisse mit einander 

es nnr zu gut zu umgehen wissen. Gegen derartige Um

gehungen indessen vermögen selbst die wohlthätigsten Gesetze 

nicht geschützt zu werden, geschweige denn eine Verordnung, 

die sich lange überlebt und nur zu sehr mit den heutigen 

Interessen des Verkehrs im Widerspruche steht. 

9> cf. Puchtn. I. c. S. 64!). 



k. Abschnitt. 

S !. 

Nachdem in der Einleitung im Allgemeinen die 

Anwendbarkeit der beiden Gesetze in Knrland festgestellt, 

auch deren äußeres und inneres Verhältniß zn einander, 

und die in deuselben dargelegte gesetzgeberische Absicht be

reits berührt worden, hat man sich nun den Einzelnheiten 

der Gesetzesbestimmungen zuzuwenden, um solche in ihrem 

Wesen und Folgen näher ins Ange zu fassen. 

Ein Rückblick aus die eigentliche Veranlassung und 

Absicht des Gesetzes wird uns zunächst die Fälle, in denen 

es Anwendung leidet, bestimmen helfen. 

Es soll also zunächst durch das Auastasische Gesetz dem 

Eigennutz uud der Gewinnsucht der Forderuugskauser, uud 

damit zugleich dem Forderungshandel selbst Eiuhalt gethan 

werden; und kann solches nicht besser erzielt werden, als 

indem man die Möglichkeit eines Gewiuues gesetzlich aus

schließt. Dieses geschieht uun dadurch, daß dem Forde-

rungskäuser resp. Eessionar verboten wird, mehr einzu

klagen und gerichtlich zn verfolgen, als er selbst für die 

eedirte Forderung dem Verkäufer resp. Eedenten gezahlt 

hat. Jetzt liegt es gar nicht in seinem Interesse, die Ees-
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sion der Forderungen herbeizuführen, weil jede Uebervor-

theilung des Ccdenten nnnmehr ohne alle Wirkung ist, da 

ihm nur erlaubt worden, den debitor cessus in soweit in 

Anspruch zu nehmen, als er seinerseits dnrch Geldzahlung 

(cliUis peeuniis) den Cedenten befriedigt hat. Demnach 

wird dieses Gesetz überall H dort Anwendung finden, wo 

weniger gezahlt worden ist, als die Forderung Werth 

war, nicht aber, wo man etwa aus Gefälligkeit Jemandem 

gegen eine Obligation den vollen Betrag derselben baar 

ausgezahlt. 

s 2. 

Gehen wir weiter, und fassen zunächst die Fälle ins 

Auge, die iu dem Gesetze selbst ausgenommen sind, so 

sehen wir, daß, wenn selbst weniger als der volle Werth 

der Forderung beim Ankaufe derselben ausbezahlt worden, 

dennoch dem Käufer unter bestimmten Voraussetzungen die 

Einklagung und gerichtliche Verfolgung der ganzen Forde

rung gestattet wird. So zunächst in dem Falle, wenn 

M i t e r b e n  o d e r  C o l l e g a t a r i e n ,  o d e r  F i d e i c o m m i s -

sarien znm Behnse ihrer Auseinandersetzung sich gemein

schaftliche Forderungen cedireu — 

exeeptig seilieet cessionibug, quas inler 

pro sctionibns Iiereditsriis tieri eon-

liiiAil; nee non Iiis qu38 inter 

8eu , quil)u8 debita vel 

actione relietae sunt, pro Iiis lien neeesse sit; — 

Die?luSdehuung dieser Ausnahme auf Communions-Jnter-

essenten überhaupt, wie dieses geschehe» ist '"), dürste, wenn 

I<» H o l z s c h u h c r .  T h e o r i e  u n d  C a s u i s t i k  ll, 2. Z. 115. 
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auch gewagt, dennoch nicht ganz unbegründet erscheinen, 

indem offenbar der Gruud der Begünstigung der Miterben 

und Collegatarien auch hier vorhanden ist. 

S 3. 

Eine zweite Ausnahme wird von dem Gesetzgeber auch 

in dem Falle statuirt, wenn Jemand seinem Gläubiger an 

ZahlungSstatt") eine Forderung cedirt — 

— exeeplis Ki5, scessivnibus) quaseun-

que — credilor pro siedito 

accepit; 

Bei dieser Gelegenheit ist die Frage ausgeworfen wor

denwie es etwa mit dieser AuSuahme in dem Falle 

zu halten sei, wenn die Contrahiruug und Abtragnng der 

Schuld gleichzeitig vor sich gingen, so daß der Schuldner, 

indem er von seinem Gläubiger ein Darlehn empfängt, 

auch sofort durch Cefsiou einer Forderung von größerem 

Werthe ihn befriedigt. 

Nach dem Wortlaute des Gesetzes dürfte dieses Ver

fahren fast zulässig scheinen, ist eS aber durchaus nicht, 

wenn mau bedeukt, daß auf diese Weise das Gesetz um

gangen und gauz unwirksam gemacht werden kann; denn 

genauer betrachtet, ist hier die Cessio» nichts anderes, als 

ein Verkauf der Schuldforderuug mit völliger Übertragung 

derselben zu Eigenthum au deu Cessiouar. Sobald iu-

1!) es. Matttldeh, Lehrbuch des heutigen Römischen Rechts. 

Gießen 183l. L 548, s. 

12) Pseisser'S practische Ausführungen. Hannover 48"/°°. 

Nr. VI. S. 42. 



13 

dessen die Cefsion der Schnldfordernng nur zur Siche

rung der künftigen Rückzahlung des Darlehns erfolgt ist, 

dann kann das Anastasische Gesetz offenbar keine Anwen

dung finden, weil hier nur eine Verpfandung vorliegt, 

während die durch das Darlehn begründete Schnldverbiud-

lichkeit fortdauert. 

s 4. 

Bei Cessionen, welche sich auf Sicherung des Be

sitzstandes beziehen, soll ebenfalls nach den Worten des 

Gesetzes eine Ausnahme stattfinden: 

exceptis — — Iiis (eessionikus) quascunque is, 

//ossk'c/et, pro debito seu rel'um 

Zpud se consütularum munimine ae tuitione sc-

cepit. 

Dieser Fall tritt am häufigsten im Concnrse bei Ausübung 

des ^us «lfet-endi ein, wenn ein nachstehender Pfandgläu

biger sich die Forderung eines vorhergehenden Psandglän-

bigers für eine geringere Summe hat abtreten lassen, oder 

auch sonst, wenn der Besitzer einer verpfändeten Sache sich 

mit dem Pfandgläubiger in der Art abfindet, daß er sich 

von diesem gegen eine geringere Summe Geldes dessen 

Forderung abtreten läßt. In allen diesen Fällen soll der 

Cessionar immer den ganzen vollen Betrag der Schnldfor

dernng einzuklagen berechtigt sein, wenn er selbst auch nur 

um geringern Preis das Recht an sich gebracht 

13) <s. ^,ir. civ. l'uInnAge 

Z >954.,— — „minor! ^>etic> cessuin t>cce>>ei!t." 
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s 5. 

Zum Schluß heißt es noch iu der const. 22 Lo<I. 

m a n c l .  ( / » .  3 5 ) :  

gutem cessio facta est: seiaiit 

omnes luiiusmotli le^i locum non esse: seil an-

tiqua M'a esse servanda. 

Hiernach ist also die Schenkung einer Forderung uicht 

unter das Auastasische Gesetz zu snbsnmiren, was nnr als 

eine nähere Bestimmung jener allgemeinen Regel über die 

Beschränkung der Cession anzusehen ist. Denn wenn es 

dort heißt, daß nnr in dem Falle, wenn eine Forderung 

gegen Geld cedirt wird, die Einklagnng bis znr gezahlten 

Summe erfolgen könne, so dürfte darin wol schon impli-

eite der Sa); liegen, daß wo Forderungen nicht gegen 

baares Geld umgesetzt werden, das Gesetz auch keine An

wendung findet. 

Daß hier nnr von reinen Schenkungen, d. h. von 

Schenkungen der ganzen Forderung die Rede sein kann "), 

geht anS dem ganzen Zusammenhange dieser Stelle hervor. 

Ohnerachtet dessen hatten die praetischen Rabulisten des 

alten Rom's hier einen Answeg zu finden gewußt, um die 

Bestimmnngen dieser Borschrift zu umgehen. Mau erklärte 

nämlich den Fall einer tbeilweifeu Schenkung und theil-

w e i f e n  V e r k a u f s  e i n e r  F o r d e r u n g  s ü r  e i n e  r e i n e  r e m u n e 

ratorische Schenkung, und betrachtete den gezahlten Kauf-

l-t) cf. Ilokackeri civ. ^ ..8> 

v. c. 5i »oiiien <jyi,utlc)ne sit in öltenim 

lr-insliitmn." 
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preis als bloßes Gegengeschenk. Dadurch gelang es, das 

Gesetz vollständig außer Krast zu setzen, indem man 

jeden Fall, wo ein geringerer Preis für die Forderung ge

zahlt war, für einen solchen theilweisen Kauf uud theilweise 

Scheukuug ausah und alsdann, auf die Worte des Gesetzes 

»per donstionem cessio faela est« hindeutend, weiter fol

gerte, daß, da das Gesetz von Schenkungen im Allgemeinen 

rede, darunter auch jeue theilweiseu Schenkungen zu ver

stehen seien. Diesem Unsuge zu begegnen, ist nnn der ei

g e n t l i c h e  Z w e c k  d e r  e o n s l .  2 3  0 < Z .  m a n c l .  ( ^ i .  3 5 ) :  

nulli licere partem quiäem dediti eedere 

peeunüs aeceptis et zetionum Iiadita, 

parlem sulem vicleri trsnsferre. 

Z «. 

Da indessen hierbei Cedent und Cessionar nur zu 

leicht im Einverständniß mit einander handeln, und so auch 

diese Additioual-Bestimmung nmgehen könnten, so ward in 

der consl. 23 (^oci. mancl. (4. 35) anch hierauf Bedacht 

geuommen. Zunächst faßte man den Fall ins Auge, da 

Iemaud bei theilweifem Verlans und theilweifer Verschen-

knng einer Forderung die Personen des Cessionars und 

DonatarS auseinander zn halten bemüht seiu sollte, so daß 

er dem für einen entsprechenden Preis einen Theil der 

Forderung überläßt, dem k. dagegen unentgeltlich den Rest 

derselben zuzuwenden vorgiebt. Auch wenn Jemand sich 

stellte, als mache er eine Schenkuug der gauzeu Forderung, 

wahrend er heimlich Geld entgegengenommen, — sollte ihm 

nicht gestattet sein, mehr einzufordern als erweislich gegeben 
worden ist. 
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Dies mochten die häufigsten Formen der Umgehung 

des Gesetzes sein, — keineswegeS aber die einzigen, uud 

es dürste fast fraglich erscheinen, ob in dieser beispiels

weisen Aufführung jener Fälle nicht überhaupt jede Umge

hung dieses Gesetzes als verboten hingestellt werden sollte. 

s 7. 

Hiermit wären die in dem Gesetze selbst ausdrücklich 

hervorgehobenen Ansnahmssälle, so weit es thunlich, in 

der Kürze berührt worden. Es fragt sich aber, ob damit 

auch wirklich die ganze Sphäre feiner Nichtanwendbarkeit 

genau bezeichnet ist, nnd ob -nicht etwa durch Analogie 

uud Berücksichtigung der vielfach veränderten Staats- nnd 

Rechtsverhältnisse heutzutage uoch weitere Ausnahmen von 

der Auastasischen Vorschrift zulässig erscheinen sollten. --

Im Allgemeinen mnß diese Frage durchaus bejaht werden. 

So ist es wohl außer allem Zweifel, daß bei dem 

Tausche von Fordernngen gegen Forderungen das Anasta-

sische Gesetz keine Anwendung finden kann, obwol dieser Fall 

nicht gleich der Schenknng, besonders von dem Gesetzgeber, 

aufgezählt worden. Denn, wenn in dem Gesetze ausdrücklich 

gesagt worden, daß überhaupt die erwähnte Beschränkung nur 

bei der Cession gegen baares Geld s<1ali5 pecuniis), d. h. bei 

dem Forderungskanfe, zur Anwendung kommen solle, so ver

steht e§ sich wol von selbst, daß, so oft ein bloßer Tausch von 

Schnldfordernngen vorliegt, nothwendig per ai-Kumenlum 

s eonit-ario die Unanwendbarkeit dieses Gesetzes gefolgert 



17 

werden mnß — Für die Praxis ist diese Frage von 

dem höchsten Interesse, weil der Tauschhandel mit Forde

rungen nur zu oft vorkommt. Zur Veranschaulichung mag 

folgendes Beispiel dienen. Es erwirbt Jemand durch Ces-

sion von einem Andern eine bereits rechtskräftig loeirte For

derung gegen die CoucurSmasse des im Betrage von 

500 Rbl. S.-M., und giebt dafür eine Stieglitz'sche Jn-

scription au porteur zu 500 N. S.-M. Stünde nnn diese 

Jnscription gegenwärtig unter pari, würde aber in der 

Folge durch glückliche Umstände im Werthe steigen, so 

müßte der Gemeinschuldner demunerachtet, dem Liquidauteu 

mehr als der Courswerth der Jnscription zur Zeit der ge

schehenen Cession betragen hatte, bezahlen, weil Staatspa

piere au poi'leur als Waare zu betrachten sind, nnd hier 

daher uur ein einfacher Tauschhandel mit Forderungen statt

gefunden hat. 

H 8. 

Wie es sich mit der Nichtauweudbarkeit der Anastasi-

s c h e n  V o r s c h r i f t  b e i  d e r  C e s s i o n  e i n e r  G e s a m m t h c i t  v o n  

Forderungen verhalte, ist zum mindesten eine sehr ftrit-

tige Frage. Die Sache läßt sich daher nicht so in der 

Kürze abthnn, sondern erheischt eine gründlichere Erör
terung. 

Zunächst ist der Unterschied zwischen der Cession einer 
Gesammtheit von Forderungen und einer universitas Mris, 

ck. Hellskld, M'izsn'. furens. § 1025 -
>,8iijna sä emlione» nvminum «olun» s»ertinet et cesL/vnt'L 

«) 
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wie etwa einer Erbschaft, wohl ins Auge zu fassen, indem 

eS keinem Zweifel unterliegt, daß bei der Cession der letz

tern, wegen der großen Mannigfaltigkeit der darin enthal

tenen Gegenstände, Rechte und Verpflichtungen, der Kauf

preis für eine einzelne Forderung sich nicht genau bestim

men lasse. — Lassen wir mm diesen Fall eines Erbschafts

kaufs, als uicht hergehörig, bei Seite, und wenden nnS 

der Cession einer universilas nominum zn, so erwächst uns 

hier eine weitere Distinction, — je nachdem der für die 

Gesammtheit der Forderungen gezahlte Kaufpreis geringer, 

als jede einzelne Forderung für sich betrachtet ist, oder 

den Werth jeder einzelnen Forderung übersteigt, und nur 

dem Gefammtbetrage derselben nicht entspricht. Im erster» 

Falle muß die lei unbedingt angewandt wer

den, weil es hier auf der Haud liegt, daß ein zu geringer 

Preis, selbst im Verhältniß zur einzelnen Forderung, be

zahlt worden. Im Falle der Kaufpreis aber deu Betrag 

der einzelueu Forderung übersteigt, kann die Frage ansge-

- worfen werden, ob nicht der Cefsionar diese einzelne For

derung bei der Offerte des Gesammtpreises uach ihrem 

vollen Betrage angeschlagen, hingegen die übrigen Forde

rungen für wenig oder gar nichts geachtet habe. Denn 

wenn es nicht zu ermitteln, welche Forderung liquidirt wor

den und welche unbezahlt geblieben, so sollte man meinen, 

könne auch von der Anastasischen Verordnung und deren 

Geltung in concreto nicht die Rede sein Dies ist 

auch in der That der Fall, namentlich wenn die vom Zes

sionar gekauften uud geltend gemachten Forderuugeu dem-

t6) cf. Senfsert, CivillstischcS Archiv. Bd. XI, S. 377. 
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selben aus verschiedenen Gründen nnd gegen verschie

dene Personen zustehen"); denn dann wird eS höchst 

schwierig, wenn nicht gar unmöglich sein, anszumittelu, wie 

viel für eine oder die andere der mehren zusammen erkauf

ten Forderungen gegeben worden. Man kann sich dieses 

durch eiu Beispiel vergegenwärtigen. Es hat Jemand einem 

Andern drei Forderungen, für den Betrag von 16V Rub. 

S.-M. cedirt, und zwar: die Forderung 

von 100 R. S. auf gestellt, 

„ 200 „ „ ö. " 

„ 300 „ „ 

Es fragt sich nun, für welche dieser Forderungen jene 150 

R. S. gezahlt sind, oder wie viel auf jede der angekauften 

Forderungen fpeeiell zu berechnen ist. Dies läßt sich aber 

durchaus nicht ermitteln. — Zwar ist ein Ausweg versucht 

worden^), indem man gesagt hat, daß zuerst ange

griffen, sich mit der exceptio legis ^nsstasianse gar nicht 

schützen könne; L. hinterher angegriffen, aber allerdings 

so, daß er nnr 50 noch zu zahleu brauchte, ebenso 

wenn er anstatt des k. und angegriffen wird. — Wenn 

dagegen der Gläubiger vou bereits 100 und von L. 

oder (!. 50 erhalten, so könne er nichts weiter forderu. 

k. oder (5. zuerst belangt, sollten sich mit der Einrede des 

Anastasischen Gesetzes schützen können und nur 150 zu zahlen 

brauchen, uud dauu der audere vou ihnen nnd ganz frei 

17) ck. MUhlenbruch, die Lehre von der Cession der For

derungen. Greisöwalde 1836. S. 5i5. 

18) cf. SinteniS, das praktische gem. Civilrecht. Leipzig 

18"/»». 5 128. Anm. 53. Thl. II. 

2 » 
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ausgehen. Man sieht, wie unzureichend dieser Erklärungs

versuch ist, indem man immer wieder auf eiue sentenlia 

e l a u d i c a n s  s t ö ß t ,  u u d  w i r d  d a h e r  w o l  a u f  d i e  U n a u -

wendbarkeit der lei in diesem Falle zurück
kommen müssen. 

s 9. 

Der Grund der Uuauweudbakkeit des Anastasischen 

Gesetzes bei der Cession einer Gesammtheit von Forderun

gen liegt also, wie wir gesehen, in der Unmöglich

keit, den speeiell für die eine oder andere der mehren For

derungen gezahlten Preis auszumittelu. Mögen wir nun 

aufmerken, ob nicht ein ähnlicher Grund auch der Anwend

barkeit dieser Vorschrift bei zweifelhaften und unsicher« For

derungen entgegensteht. Denn daß dieses Gesetz bei ganz 

sichern und unzweifelhaften Forderungen seine An

wendung finden müsse, ist als eiue heutzutage ausgemachte 

Sache zu betrachten. Zwar haben ältere Rechtslehrer 

die entgegengesetzte Ansicht auszustellen versucht, iudesseu 

uur mit geriugem Erfolge. Sie gehen nämlich von den 

e i n l e i t e n d e n  W o r t e n  d e r  c o n s t .  2 2  L o c i .  w a n d .  ( 4 . 3 5 ) :  

huum cerlum 5it pro obli^ationiduz 

eos magis, tjuidus anlea suppelebant, ^ura sua 

vindicare, quam ad alios ea lransferre velle — 

aus, uud behaupten, daß hierin eine klare Hindeutung auf 

die Ausschließung der unzweifelhaften Forderungen von dem 

Anastasischen Gesetze enthalten sei, ohne iu Erwägung zu 

ziehen, daß diese Worte nicht verba dispositiva sind, son-

!9) cl. Glück, Erläuterung der Pcmdectm XVI, S. 464. 
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dern nur allgemeine Erfahrungen, als historische Veranlas

sung nnd Rechtfertigung des Gesetzes, hinstellen. Vollends 

aber erscheint diese Ansicht als völlig unbegründet und un

haltbar, wenn man des Nähern auf den Geist des Gesetzes 

eingeht. Der Kaiser verordnet ganz allgemein: 

ut ne quis subeat cessione in 

eurn facta, et ne amplius a cleditore consequalur 

kis, ljuae prsestitit cessionis auctori, — 

und geht dabei von der Voraussetzung aus, daß der ur

sprüngliche Gläubiger indudilalae obli^ationes lieber selbst 

würde eingeklagt, als um einen geringern Preis auf einen 

Andern übertragen haben. Was heißt das nun anders, 

als: dieses Gesetz soll ganz allgemeine Geltung haben, ob-

wol die zeitherige Erfahrung sich anch fernerhin bestätigen 

wird, daß nämlich ganz unzweifelhafte Forderungen nur 

selten weiter cedirt und daher auch nur selten diesem Ge

setze unterliegen werden, — keinesweges aber als durch das 

Gesetz selbst ausgeschlossen betrachtet werden sollen. 

tz w. 

Dabei ist man indessen nicht stehen geblieben, son

dern sogar zn der Behauptung fortgegangen, als habe 

dieses Gesetz lediglich und allein auf unzweifelhafte, nicht 

aber zugleich auf zweifelhafte und unsichere Forde

rungen Bezug, so daß bei der Cession der letztern jede 

Beschränkung wegfallen müsse. Auf diesem Standpunkte 

steht nun die Knrländifche Praxis, — wie das Classisications-

Urtheil des OberhofgerichtS in der v. Nolde-Kalleten'fchen 

Concursfache vom 25. October 1834 beweist, woselbst eS 

wörtlich heißt: 
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„ Unrechtfertig aber sind s) die Einrede 

„des Anastasianischen Gesetzes, da, — möge nun 

„überhaupt die lex ^naslssians aus Cessionen von 

„Forderungen, wie die gegenwartige, Anwendung 

„haben oder nicht, was füglich dahingestellt sein 

„ k a n n ,  —  d i e s e  a u f  s t r i t t i g e ,  g a n z  u u -

„fichere Forderungen nach der Praxis nicht an

wendbar ist." 

Es läßt sich zwar nicht leugnen, daß nach dem Wort

laut deS Gesetzes, welches nur ganz allgemein von der 

Cession einer Schuldforderung spricht, ohne zwischen zwei

felhaften und unzweifelhaften Forderuugen weiter zu unter

scheiden, — die Anwendbarkeit desselben auch auf die er

stem behanpt-t werden kann. Dieses ist auch in der That 

von vielen, namentlich neuern Rechtslehrern behauptet 

worden welche noch insbesondere den Umstand dafür 

geltend zu machen fnchen, daß das Gesetz durch Nichtan

wendung desselben auf unsichere Forderungen ganz seine 

Kraft und Geltung einbüßen uud als völlig umgangen be

trachtet werden müsse; wahrend es doch ein uuumstößlicher 

Grundsatz der rechtswissenfchaftlichen Auslegung sei, jedes 

Gesetz und Institut so zu interpretiren, daß es möglichst wirk

sam sei und in seinem ganzen Umsange aufrecht erhalten 

werde. — Es bliebe nun wirklich nichts anderes übrig, als 

dieser Argumentation uud dem Gewicht der angeführten 

Gründe nachzugeben und sich für die Anwendung des Ge-

20) ck. v. Bulow und Hagtinann, praktische Erörterungen, 

B d .  I V ,  N r .  4 0 ;  —  M ü h l e n b r u c h  l .  c .  S .  5 4 8 ;  —  P u c h t a  I .  

c. S. 651. 



setzeS auch bei zweifelhaften Forderungen zu erklären, wenn 

nicht in der Praris sich doch uoch ein anderer Gesichtspunkt 

für die Beurtheilung dieser Frage geltend machte. Es 

handelt sich nämlich zunächst darum: kann überhaupt bei 

unsichern und zweifelhaften Forderungen von Zahlung eines 

geringer« Kaufpreises, als der Werth- derselben beträgt, 

— welches doch die uothwendige Voraussetzung der An

wendung dieses Gesetzes ist, — füglich die Rede sein? 

Man hat diese« Zweifel zu beseitigen und die Frage zu be

jahen versucht^"), indem man den Kaufpreis bloß nach der 

Größe uud dem Betrage der in dem Schuldscheine ver

sprochenen Geldsumme zu berechnen vorschlug. — Dagegen 

aber ließe sich, znr Vertheidiguug der Praxis, wol mit Recht 

der Einwand erheben, daß ne vers im täglichen Handel 

und Wandel eine unsichere oder uugewisse Forderung nicht 

so viel werth sei, als ihr Nominalwerth besage, und man 

daher auch nicht annehmen kann, daß sie, wenn weniger 

dafür gezahlt wordeu, sür einen geringern Preis erkauft 

sei. Daß aber das Gesetz durch diese Einschränkung seiner 

Anwendbarkeit, — wie von der anderu Seite behauptet 

worden, — gänzlich außer Kraft trete, läßt sich leicht durch 

Hinweis auf die, wenn anch im Ganzen selten vorkommen

den Fälle einer Cession unzweiselbaster Forderungen wider

legen. Man möchte daher im Ganzen gesonnen sein, sich 

gegen die Anwendbarkeit der lex ^nastasisna auf zweifel

hafte Forderuugen zu erklären, wobei die ältern NechtSlehrer 

als Gewährsmänner uns znr Seite stehen"). 

2 t )  c f .  G l ü c k ,  E r l ä u t e r u n g  d e r  P a n d e c t e n ,  T h l .  X V I ,  j  1 0 2 4 .  

22) cf. Lauterdach, cvliez. 'I'ultinizae 1784. 

18, I'it. 4, Z 65. ,,8i «suis liedi/u», Iioc est, in tulu-
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Z it. 
To wäre nun diese Streitfrage als durch ihre ein

zelnen Stadien durchgeführt zu betrachten. Ausgehend von 

der Bestreitung der Anwendbarkeit der lex ^nastssiana 

auf unzweifelhafte Forderungen, gelangten wir zu dem Er-

gebniß des Gegentheils, — von da weiter zu der äußersten 

Folgerung dieses Standpunkts, zu der Behauptung nämlich, 

daß diese Vorschrift nnr auf nuzweifelhafte Forderungen 

angewandt werden könne, zweifelhafte dagegen ausgeschlossen 

bleiben müßten. — Eiu Punkt ist noch, bevor weiter ge

gangen wird, anfznhelleu: die Bewandtniß nämlich, welche 

eS mit der Sicherheit oder Unsicherheit, Zweifelhaftigkeit oder 

U n z w e i f e l h a f t i g k e i t  e i n e r  F o r d e r u n g  h a t .  D i e  U n s i c h e r 

heit oder Z weisel hastig keit der Forderung muß iu 

deu besondern factifchen Umständen des Schuldverhältnisses 

selbst begründet sein, wie z. B. bei theilweiser Insolvenz 

des (lebitoi- eessus. Es darf aber durchaus uicht als hin

reichend betrachtet werden, daß die Forderung erst einge

klagt und gerichtlich verfolgt werden muß, und also dem 

Ungewissen Ausgange eines Rechtsstreites überhaupt auheim

fällt; denn gerade unter dem Gesichtspunkte der gerichtli

chen Verfolgung verbietet das Gesetz die Sessionen 

s l?. 
Noch in einem andern, hiervon wohl zu unterschei-

ruin et ceitos terminos solven^um, ^»riiesenti em»t siecunis «jusin-

vi« pretio «umms 6ed!ts minori; — und llofsclceri, princ. 

civilis Z 1954. 

N) cf. H o f a c k e r ,  prino. Oiv. § 195^: ,,n!l interest, 

„utrum noinen sit certum sn inceiNim et 



denden Sinne kann von nn gewissen Forderungen, welche 

gleichfalls von dem Anastasischen Gesetze auszuschließen sind, 

die Rede sein. Dies ist zunächst aus die Cession solcher 

Forderungen zu beziehen, welche von Anfang an auf eine 

a l e a ,  a u f  e i n e n  u n g e w i s s e n ,  g e w a g t e n  G e g e n 

stand, gehen, und zwar aus demselben, oben angeführten 

Grunde: weil nämlich ein solcher Gegenstand einer sichern 

Vergleichung mit dem ausbedungenen Kaufpreise nicht fähig 

ist. So ließe sich etwa bei der Cession eines Lotterielooses, 

— da Gewinn und Verlust-möglich ist,— in keiner Weise 

der Werth desselben nach dem Einsätze bestimmen, son

dern muß durchaus als unbestimmt und unbestimmbar an

gesehen werden ^). 

§ !3. 

Gleichwie bisher die eigentümliche Beschaffenheit der 

cedirten Forderungen das bestimmende Moment für die An

wendbarkeit oder Ausschließung deS Anastasischen Gesetzes 

gebildet, so ist es auch hinsichtlich der jetzt zu behandelnden 

F o r d e r u n g e n  a u S  W e c h s e l n  u n d  S t a a t s - S c h u l d s c h e i -

uen der Fall'^). Dem Römischen Rechte sind diese Obli

gationen wol nicht bekannt gewesen, wenigstens gewiß nicht 

die au portem- lautenden Staatspapiere und die »3 

l'oröl-e« gestellten Wechsel. In jenen ist nämlich überall 

kein Gläubiger genannt, sondern sie enthalten bloß eine 

Verpflichtung gegen eine persona mceNa, den dereinstigen 

24) Puchta, l .  c. S. 66l. 

25) cf. Göschen, Vorlesungen über daS gemeine Civil-Recht. 

Gch. !II, S. 38. 



Inhaber des Papiers, — was den Hauptgrundsätzen des 

Römischen Obligationenrechts widerstreitet, und den Rö

mischen Juristen durchaus unzulässig erschienen wäre; — 

diese dagegen benennen zwar den ursprünglichen Gläu

biger oder Remittenten, lassen aber eventuell, durch den 

Z u s a t z  „ a n  d i e  O r d r e "  d i e  U n b e s t i m m t h e i t  d e s  k ü n f 

tigen Gläubigers oder Präsentanten zu, und wären aus 

diesem Grunde wol auch nach strengem Römischen Recht 

ebenfalls für unerlaubt zu betrachten Schon aus diesem 

Gesichtspunkte, weil der Verkehr mit derartigen Papieren, 

u n d  ü b e r h a u p t  d i e  E x i s t e n z  d e r s e l b e n ,  d e m  a l t e n  R o m  u n 

bekannt gewesen, römisch-rechtliche Principien daher auch 

nicht hierauf angewandt werden können, müßte auch solge-

weife die Zuläfsigkeit der Anwendung speciell des Anastasi

schen Gesetzes entschieden geleugnet werdeu. 

Z 14. 

Indessen nicht allein aus obigen, sondern auch noch 

ans andern, wesentlichem Gründen mnß die Anwendbarkeit 

der Anastasischen Cessionsbeschränknng aus derartige Schuld

verschreibungen bestritten werden. Es liegt nämlich in der 

N a t u r  d i e s e r  O b l i g a t i o n e n  u n d  i s t  i h r e  e i g e n t l i c h e  B e 

stimmung, als Gegenstand des Handels und Verkehrs, 

d. h. als Waare zu dienen. Wer daher Papiere au 

poi-teul- kauft, dem ist es in der Regel nicht um die Ac-

quisition des durch sie beurkundeten Darlehns zu thnn, son

d e r n  s e i n e  A b s i c h t  g e h t  g e w ö h n l i c h  d a r a u f ,  g e r a d e  d i e  

26) cf. Bender, über den Verkehr mit Staats-Papieren. Hei

delberg l825; — Mühlenbruch !. c. S. -467. 



P a p i e r e  z u  h a b e n ,  u m  d i e s e  a l s  W a a r e  g e g e n  b a a r e S  

Geld zu verkaufen, oder auf entfernten Plätzen damit For

derungen zu decken. Auch beweisen die Courszettel be

deutender Handelsplätze und der stets wechselnde Marktpreis 

dieser Obligationen, der oft über, oft unter den Nominal

werth derselben hinausgeht, — wie sehr sie ihrer Qualität 

nach von gewöhnlichen, auf einen bestimmten Gläubiger lau

tenden Schuldscheinen sich unterscheiden'^). So wird na

mentlich im Falle der Cession einer Privatobligation im 

Betrage von 100 Rbl. S.-M. — der Cessionar, wenn er 

selbst auch 100 Rbl. S.-M. gezahlt haben sollte, nie mehr 

27) cf. Pfeiffer, pract. Erläuterungen, Bd. I, S. § III. 

28) Die auf den Inhaber lautenden Privat-Obligationen, 

wie sie in Deutschland unter dem Namen „Partialen" vorzukommen 

pflegen, sind in Kurland nicht nur unbekannt, sondern tvol auch unzu

lässig. Die Emission dieser Papiere ersolgt ohne besondere Autorisation 

von Seiten der StaatSregierung. Die Leichtigkeit der Übertragung 

und Zinsenerhebung, da sie mit Coupouö versehen sind, die Sicherheit 

bei tüchtiger Hypothek sind der Grund, daß sie zu Kapitalanlagen wie 

Staattpapiere su ^orteui- gesucht werden, daher sich auch die merk

würdige Erscheinung erklärt, daß in der Beilage zum öffentlichen Bör

sen-ConrS Blatte in Frankfurt die Course von Papieren dieser Art sich 

ebenfalls notirt finden. Die Creirung dieser Papiere geht in der Weise 

vor sich, daß bei größern Darlehn, welche Gutsbesitzer oder Fabrik-

Unternehmer :c. von einem Banguier aufnehmen, der Darlehnsempsän-

ger den Darleiher in der auf dessen Namen ausgestellten Hauptschuld-

verschreibung ermächtigt für den ganzen Capitalbetrag Partial-Obliga

tionen SU porteur zu bestimmten Beträgen, mit Nummer, Littera. 

Coupon und Talon versehen, auszufertigen und zu emittiren, deren In

haber alsdann pro ist.-, die Rechte und Sicherheit der Cesammtsordc-
rung erlangen. 



als den Nominalwert!) der Forderung, d. h. 100 Rbl. S.-M. 

zu fordern berechtigt sein; wenn er dagegen Staatsobli

gationen im Werthe von 100 Rbl. S.-M. für den geringern 

Preis von 95 Rbl. S.-M. an sich brächte, so wäre ihm 

dennoch nicht die Berechtigung abzusprechen, sie für einen 

weit höhern Preis als 100 Rbl. S.-M. abzusetzen. 

s 15. 

Vermöge dieser ihrer Beschaffenheit und Natur ist 

nun jede Beschränkung der Cession einer StaatSobligation 

gu porteur durch die lex völlig undenkbar 

und widersinnig. Ein Gleiches muß auch in Bezug auf 

die Wechsel a l'oräre in der kaufmännischen Welt gesagt 

werden, indem auch diese gleich jeder andern Waare, und 

sogar vorzugsweise, Gegenstand der Börsen-Specnlaton 

sind 22). — Um sie für den Verkehr geeignet zu machen, 

bedient man sich des Indossaments m blaneo, wodurch sie 

hinsichtlich der Leichtigkeit der Übertragung und Circnlation 

— den Papieren su porteur völlig gleichgestellt werden. 

Da nun aber dieses wechselrechtliche Giriren nicht dem ci-

vilrechtlichen Cediren gleichsteht, indem der Indossant — 

ungleich dem Cedenten — nicht nur für die Verität, son

dern auch für die Bonität der Forderung einzustehen hat, 

— so könnte schon aus diesem Grunde die lex 

weil sie sich bloß auf Cefsionen im engern Sinne bezieht, 

für ausgeschlossen betrachtet werden, wenn nicht, wie erwähnt, 

die besondere Natur und Bestimmung dieses, in der Han-

29) cf. Einert, das Wechselrecht nach dein Bedürfniß des 

Wechselgeschästö im 19. Jahrhundert. Leipzig 1836. 



delswelt als Geld und Waare fortwährend cireulirenden 

Papiers die Anwendbarkeit jener Vorschrift ohnehin un

tersagte. 

§ 16. 

Man hat die Frage aufgeworfen, ob diese Ausnahme 

a u c h  v o n  d e r  C e s s i o n  d e r  s o g e n a n n t e n  E n g a g e m e n t s -

Briese gelte, — wobei indessen zuerst die Vorfrage zu 

erledigen war, ob dieselben überhaupt cedirt werden könn

ten. Von der einen Seite her wird behauptet, daß dergleichen 

enAgxements beiderseitige Verpflichtungen erzeugten, und 

daß, da beide Kontrahenten zugleich als berechtigt und ver

pflichtet erscheinen, derartige Urkunden oder Briefe nicht 

einseitig cedirt werden könnten, weil man wol einem Ver

pflichteten einen neuen Berechtigten, keinem Berechtigten 

aber einen neuen Verpflichteten unterschieben dürfe; eben

sowenig als ein credlwr schuldig sei, einen neuen öebiloi-

sich aufdringen zu lassen. Damit hat es allerdings seine 

Richtigkeit, und eS läßt sich gegen diese Behauptungen kein 

Einwand erheben. Nichtsdestoweniger sehen wir aber die 

ganze große Börsenwelt ohne Unterlaß gegen diese Grund

sätze handeln, indem gerade auf diesem Wege eine große 

Erleichterung und Bequemlichkeit in dem Verkehr mit Staats

papieren ermöglicht wird. Es ist daher auch von der an

dern Seite"") gesagt worden, daß die Bedeutung und der 

Credit der StaatSpapiere gegenwärtig zum großen Theile auf 

der Möglichkeit und Znläfsigkeit des Handels mit denselben 

beruhe, und hierauf bei ihrer Creirung wesentlich Rücksicht 

M  <  s .  P u c h t a  I .  c .  S .  6 ! 9 .  
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genommen werde. Wenn die Cession der Engagements-

Briefe, — was einen sehr wichtigen Nebenzweig des Staats-

papier-Handels ausmacht, — nicht gestattet sein sollte, 

so thäte man damit der Specnlation und dem Verkehr 

zu großen Abbruch. Daher sei es denn durchaus er

forderlich, bei Beurtheiluug dieser Frage von den römisch

rechtlichen Principien abzusehen, und lediglich das mercantile 

Jnteresft und die Gestaltung der politischen uud Handels-

Verhältnisse znm bestimmenden Momente hierbei zu machen. 

So lange demnach noch engagements gestattet werden, muß 

auch der Handel mit Engagements-Briefen ohne jede Be

schränkung durch die lex ^naztssians zugelassen werden. 

s i7. 

Bisher, wie wir gesehen, war es zumeist entwe

der die eigenthümliche Qualität der Forderungen selbst, 

oder die sactische Unmöglichkeit der Anwendung des Gesetzes, 

was dasselbe ausschloß; jetzt aber folgen noch zwei Fälle, 

in denen andere Gründe vorhanden sind. Wenn nämlich 

der äebitor cessus in die Cession gewilligt hat, so soll 

die lex ^N38ts5i3li3 unanwendbar sein. Dafür ist, außer 

einzelnen Rechtslehrern anch namentlich die Kurlän

dische Praxis, — wie das Urtheil deS OberhofgerichtS in 

Appellationssachen des Curators des v. Drachenfels'schen 

Nachlasses wider Davidoff vom 20. März 1834 darthnt, 

wo der betreffende passus so lautet: „ bekannt

lich (ist) die so genannte exceptio lexis eigent-

3t) ck. Müller, promptuaiinm, ^nast. j -t in tine 

zzliegiilsntei' consensus «jeliitoeis s'urA<it vitis ce«sionis." 
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„lich keine Einrede, sondern eine negative Litiscontestation, 

„der Cessionar gründet seinen Anspruch an den öebitor 

„cessus daraus, daß er den ganzen Schuldbetrag bezahlt 

„habe; seine desfallsige Behauptung bildet den Grund-sei-

^,ner Klage, den er, im Falle der Beklagte solches in Ab-

„rede stellt, rechtlicher Gebühr nach zn beweisen hat. Dieser 

„Verpflichtung ist er aber entledigt, oder mit andern Wor

ten die exceptio le^is fällt weg, wenn der 

„(jeditor cessug in die Cession gewilligt, sie anerkannt 

„und genehmigt hat." 

In der That ist auch diese Argumentation ganz im 

Geiste des Gesetzes, dessen vorzugsweiser Zweck namentlich 

die Beschützung des Schuldners gegen etwanige Chicane 

des Forderungskäufers ist; daher dessen Consens mit Recht 

als Aufhebungsgrund der Anwendung desselben angesehen 

werden kann. 

T 18. 

Bisher ist nur von dem freiwilligen Fordernngshan--

delunter Privatpersonen die Rede gewesen; es fragt 

sich nun, ob auch bei öffeutlichen Verkäufen, welche von 

der obrigkeitlichen Gewalt ausgehen, die lex ^«astasians 

berücksichtigt werden darf. Man hat gesagt das Gesetz 

32) cl'. Donelli, com. ^ure civ. IX, S. 453: „Hnock 

,,tgmen ltixi l!e venditione gctiunum, i<i constitutio 

„iill tlmNim ven^itiones perlineri voluit; necesssiikis 

„exce^it, »di ^»!s coZettte e — — coZitui-, Lctionem > czuem 

alle»! vencteie." 

33) es. Mühltnbruch I. c, S. 5i-i. 
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rede nur von einem Privathandel mit Schuldforderungen, 

folglich leide es auf einen sub kasta geschehenen Verkauf 

keine Anwendung. — Diese Behauptung dürste nicht halt

bar erscheinen; denn die in der covst. 22 Loci. msnö. 

ve! eonlra (4. 35) gebrauchten Ausdrücke »cessio« und 

»venclitio nomilium«, welche den allgemeinen Begriff ..For

derungshandel" bezeichnen, können unmöglich speciell nnr 

auf Privatverkäufe bezogen werden. Nichtsdestoweniger mnß 

man sich doch für die Unanwendbarkeit der lex. ^nastasiLns 

bei Verkäufen sub Iiasta erklären, weil durch diese Be

schränkung jeder Reiz zur Pluslicitation wegfiele, und die 

öffentliche Versteigerung ganz ihrem Zwecke widerspräche. 

Auch ist nicht zu übersehen, daß es schon in dem Wesen 

der Subhastationen, eben weil sie von der obrigkeitlichen 

Gewalt ausgehen, liegt, nicht einem rechtlichen Hinderniß 

unterworfen zu sein und auch als frei von jeder Beschrän

kung erachtet zu werden. 



II. Abschnitt. 

T i. 

^urch die voraufgehenden Erörterungen wären die 

Grenzen der Anwendbarkeit deS Anastasischen Gesetzes be

stimmt, und es bleibt demnächst nur noch übrig, eine Reihe 

von Fragen, welche auf die Art und Weise der Anwendung 

desselben Bezug nehmen, abzuhandeln. Zu diesen Fragen 

gehört nun zunächst die, wie die Beweislast in Betreff 

dieses Gesetzes zu bestimmen sei, oder genauer: wer von 
Beiden — ob der Cessionar oder «Zeditoi- ceg8U8 — den Be

weis der vollen Zahlung zu führen hat. In Kurland ist dieser 

Punkt durch vorhaudeue Präjudicate des Oberhofgerichts da

hin entschieden, daß dem Cessionar der Beweis der Zah

lung des vollen Werthes der eingeklagten Forderung auf

zuerlegen sei. So uameutlich heißt es in dem oberhofge-

richtlichen Urtheile vom 2V. März 1834 in Appellationssa

chen deS Curators des v. Drachensels'schen Nachlasses wider 

Dawidoss — unter Anderem: » Dieses Petitum 

„rechtfertigt sich nnn zuvörderst in Bezug auf die erste Be

schwerde, daß die Hirsch-Davidoff'sche Forderung, welche 

„gegenwärtig per modum eessioms an den L. L. gediehen, 

„anerkannt worden. Abgesehen nämlich selbst von denjeni-

3 



34 

„gen Gründen, welche appellatischerseitS zur Widerlegung 

„derselben angeführt worden: daß der v. Drachenfels im 

„Verhältniß zn dem anfänglichen Cessionar Davidoff gar-

„nicht mehr als Debitor eessus, sondern als directer Schuld-

„ner ex tl-Zusactioiie et novstione betrachtet werden müsse, 

„so ist bekanntlich die sogenannte exceptio lexis ^ngstgsia-

„ n a e  e i g e n t l i c h  k e i n e  E i n r e d e ,  s o n d e r n  e i n e  n e g a t i v e  L i t i s -

„contestati on. Der Cessionar gründet seinen Anspruch 

„an den tjebitor ce^sus darauf, daß er den ganzen Schuld

betrag bezahlt habe; seiue deßfallsige Behauptung bildet 

„den Grund seiner Klage, den er, im Falle der Beklagte 

„ s o l c h e s  i n  A b r e d e  s t e l l t ,  r e c h t l i c h e r  G e b ü h r  n a c h  z u  b e 

weisen hat" 

H 2. 

Suchen wir nun diese Praxis von dem Standpunkte 

der Wissenschaft aus zu beleuchten und deren Haltbarkeit 

oder UnHaltbarkeit kritisch zu beprüfen, so bemerken wir, 

daß bedeutende Autoritäten sich snr die gegentheilige Ansicht 
erklärt haben und dem den Beweis der ex-

ceptio lexis ^nastasiange aufzulegen gesonnen sind. Der 

Debitor cessus nämlich"), welcher die äußerlich vorkom

mende Schenkung als eine gesetzwidrige Simulation be

trachtet wissen will, und sich dagegen deS EinwandeS be-

35) cs. Locationdurtheil deö Oberhosgerichtö in der v. Rcchden-

Medsen'schm Concurbsache vom 23. Oktober t83j. 

35) ck. Weber, Von der Beweisführung, Halle l832, h 29 

S. t90; — Göschen, Vorlesungen übcr das gemeine Civil-Recht. Göt

tingen Bch. III, S. 40. 
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dient, daß im Grunde ein Kanf, und zwar ein solcher, 

wodurch Jemand die Forderung für eine geringere Summe 

an sich zu bringen gesucht habe, verborgen sei, — müsse 

allerdings auch — so meint man — die Beweise dieser 

Behauptungen beibringen, zumal schon die geschehene Cession 

die Ansprüche des Cessionars darthue. Zwar ist diese Ar

gumentation an sich durchaus folgerichtig, beruht aber ent

schieden auf falfcheu Prämissen. Denn das Anastasische 

Gesetz verordnet ausdrücklich, daß eiue, nicht schenkungS-, 

sondern kaufweise abgetretene Forderung nicht weiter als auf 

die dafür bezahlte Summe eingeklagt werden könne, oder, 

was dasselbe bedeutet: die Abtretung der Forderung giebt 

dcm Cessionar noch kein Recht, den vollen Betrag der ab

getretenen Forderung einzuklagen, sondern die Abtretung 

muß entweder schenkungSweise geschehen sein, oder der Ces

sionar muß den vollen Betrag der Forderung an den Ce-

denten bezahlt habe«. Behauptet alsdaun der ausgeklagte 

(lediloi- cessus, daß keines von beiden geschehen sei, so 

l i e g t  i n  d i e s e r  B e h a u p t u n g  l e d i g l i c h  e i n e  A b l e u g n u n g  

des Klagegrundes, nicht aber der Einwand, daß ein 

schon begründetes Klagerecht nach dessen Entstehung wieder 

aufgehoben oder beschränkt worden^). Wäre letzteres der 

Fall, dann läge allerdings eine wahre exceptio lexis ^ns-

slssianse vor, deren Beweis dem Beklagten zukäme. 

T 3. 

Auch von einer andern Seite her"') und zwar ans 

3 t t )  c f . B o r s t ,  U t b e r  d i e V c w c i S l ü s t ,  5 ^ 7 .  B m n b t r g u . K c i p z . t 8 l 6 .  

37) cf. Burchardi, civilist. Archiv, Band XVIII, S. 207. 

3* 
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andern Gründen hat man ebenfalls dem tlekilor eessus 

den Beweis aufzubürden versucht. Man hat dabei ange

führt, daß es nicht nur zum Theil unbillig, sondern sogar 

unausführbar sei, dem Cessionar außer dem Beweise der 

Forderung au sich und der Cession derselben, auch noch den 

deö Ankaufs derselbe» zum vollen Werthe aufzulegen, uud 

zwar aus dem Grunde, weil der Cessionar durch seine Be

weislast, zumal wenn er den vollen Werth für die Forde

rung bezahlt hat, sehr leicht in Schaden gerathen könne, 

da der von ihm geforderte Beweis wirklich in die Zahl der 

probationes (lialwlicae gehört. Versitzt oder verfehlt er 

diesen Beweis des Ankaufs der Forderung znm vollen 

Werthe, so müsse angenommen werden, daß er gar nichts 

für die Forderung bezahlt habe, und daß deren Cession 

eine reine Schenkung sei, wodurch mau in. neue Verlegen

heit gerathe, weil bei unentgeltlich cedirten Forderungen die 

lex gar nicht Statt finde. Ganz anders da

gegen verhalte es sich mit dem «lebitoi- eessus, dieser er

leide durch das Verfehlen des Beweises noch keinen unbilli

gen Nachtheil, indem er ja schuldig sei, was er nun bezahlen 

solle. Auch müsse ihm in Betreff der Cession selbst und 

des etwa später zum Theil erlassenen Kanfgeldes einen voll

kommen juristischen Beweis herzustellen weit leichter werden, 

als dem Cessionar, indem er als Beklagter die Edition der 

erforderlichen Beweisdocumente wie z. B. der CefsionSur-

kuude oder der Quittungen des Cedenten verlangen könne. 

Aber nicht allein unbillig, sondern auch gegen alle Regeln 

über die Beweislast, sei es deu tledilor ees8U8 von der 

Vorschützung der exceptio le^is ^nsZlasignse zu entbinden, 

weil dariu implicile die Erklärung liege, daß bei Cessio-
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naren die Vermnthung für den streite und ihr Er

werb so lange für eine Betrügerei gelte, bis sie erwiesen 

hätten, daß sie wirklich ehrlich zu Werke gegangen seien. 

Auch sei es doch sonst überall der Fall, daß derjenige dem 

der Beweis eiues Rechtes obliegt, nicht darzuthun hat, das 

wirkliche Vorhandensein dieses Rechtes, sondern nur das 

Daseiu solcher Thatsachen, welche den Gesetzen zufolge re

gelmäßig die Wirkung haben, das behauptete Recht zu 

erzeugen. Dabei sei es aber sehr wohl möglich, daß im 

concreten Falle, das darauf gebaute Recht gar nicht existirt, 

weil Umstände vorhanden sein können, welche die ordentliche 

Wirkung des Geschäfts hindern, wie z. B. Zwang, Be

trug, Jrrthum, Mangel des ernstlichen Willens. Diese 

Umstände könnten nur mittelst Einreden zur Sprache ge

bracht werden und müßten alsdann von dem Beklagten oder 

in Anspruch Genommenen stringent erwiesen werden. Diese 

allgemein auerkauuteu Regeln aus die vorliegende Frage 

angewandt, müsse man behaupten, daß der Cessionar dabei 

nur die Entstehung der cedirten Forderung, wenn diese ge

leugnet wird uud die erfolgte Cession selbst, durch Vorle

gung deS Cessionsinstruments zu beweisen habe, keineswegs 

aber, daß die Cession gegen Auszahlung des vollen Betra

ges der Forderung erfolgt sei, weil nicht zu vermuthen sei, 

daß die Cession an Mängeln leide, so wenig als Betrug, 

Zwang n. s. w. vorauszusetzen seien. Abgesehen aber von 

allen diesen wichtigen Gründen, müßte der Debitor cessus 

auch schon nm deswillen den Beweis übernehmen, weil die 

lex für ihn ein SemeFc/tt/nsei, worauf 

niemand Anspruch machen dürfe, ohne zuvor nachgewiesen zu 

habe«, daß für ihn die Bedingungen desselben begründet sind. 
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§ 4. 

Obgleich, wie sich nicht leugnen läßt, die Begründung 

und Durchführung dieser Ansicht an sich überaus klar und 

einleuchtend zu fem scheint, so hat sie doch ihren gründli

chen Widerleger^) gefunden. .Diesem gebührt das Ver

dienst zuerst darauf aufmerksam gemacht zu habeu, daß man 

bei dieser an sich folgerichtigen Argumentation von falschen 

Prämissen ausgegangen sei. Der versäumte oder verfehlte 

Beweis des Cefsionars in Betreff des Ankaufs der Forde

rung für deu vollen Werth derselben kann nämlich keines

wegs zu-der Annahme einer schenkweise geschehenen Ces

sion berechtigen, weil nach den Regeln des ProcesseS die 

einfache Folge der Beweisfälligkeit stets der Verlust 

deS Protestes ist, ohne daß es dazn irgend der Vermitte-

luug eiuer Fictiou bedürfte. — Weun ferner dem Cessionar 

der Beweis auferlegt wird, so kann darin nicht, wie be

hauptet worden, eiue richterliche, soudern höchstens eine 

gesetzgeberische pi-aesumtio doli gesehen werden, weil 

nicht der Richter in dem concreten Falle eine Betrügerei 

oder Chicane vermuthet, sondern der Gesetzgeber von dem 

Gedanken ausgegangen ist, daß das Aufkaufen von Forde

rungen zn geringem Preisen in der Regel ans niedriger 

Gewinnsucht hervorgeht. Was dagegen die Behauptung 

betrifft, daß die Klage des Cessiouars gegen den öebitor 

ces8U8 schön dnrch das bloße Factum der Cession hinrei

chend begründet und der Ankauf der Forderungen um 

einen geringer» Preis, als von dem cjebitor cessus gefor-

38> cs. v. Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, z 576 S. 

13l, Bd. III. 
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dert worden, nur eine das Klagerecht theilweise hindernde 

rsp. aufhebende Thatsache sei, so muß dagegen erwidert 

werden, daß allerdings vor Erlaß der est. 23 und 23 0<l. 

mancl. vel contra die Sache sich so verhalten habe, nach 

Promulgation derselben aber sei der Umstand, daß der 

Kläger so viel an den Cedenten gegeben habe, als er von 

d e m  D e b i t o r  c e s s u s  e i n f o r d e r t ,  e i n  d i e  K l a g e  b e g r ü n 

dendes Factum uud wenn der Beklagte dies in Abrede 

stellt, so erscheint dies als eine wahre litis conteststio neza-

tivs. Darin stimmen nun die Vertreter beider Ansichten 

ü b e r e i n ,  d a ß  d e r  K l ä g e r  n u r  d i e  r e c h t e r z e u g e n d e n ,  n i c h t  

a b e r  a u c h  d a s  N i c h t v o r h a n d e n s e i n  d e r  r e c h t h i n d e r n d e n  

oder aufhebenden Thatfachen zu beweise» habe, geheu in

dessen darin auseinander, daß sie den Ankauf der Forde

rung um einen geringem Preis bald hierher bald dorthin 

zählen. Ebenso unrichtig ist die Anschauungsweise, daß die 

lex ^nastasiZna ein Mris für den Schuldner 

begründe und daß, weil dnrch die Anwendung derselben ein 

Theil der Forderung aufgehoben werde, die Berufung auf 

dieses Gesetz im Gruude nur eiue exceptio solutionis sei. 

Man muß vielmehr sagen, daß die lex ^nastZsisna we

sentlich nur eine neue Voraussetzung für das Klagerecht des 

Cefsionars begründen soll, uud daß, wenn auch der Debitor 

cessus davou eiueu Vortheil bat uud eiu Theil der cedirteu 

Forderung erlischt, dies nur secuudäre Folgen wären, und 

auf die Beweislast de« Beklagte» kein Einfluß haben können. 

T 5. 
Eine dritte vermittelnde Ansicht die i» der wif-

39) cl. Brucken Höst. civilist. Archiv, Bd. 23 S. 207. 
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senschaftlichen Welt isolirt dasteht, kann nicht unberührt ge

lassen werden. Derselben zufolge soll die Beweislast ver

schieden sein, je nachdem der Editor eessug sich auf die 

Auastasische eoim. 22, oder auf die Justinianische con8l. 

23 Lo<l. manä. ve^l contra (4. 36) berufen hat. Durch 

j e n e s  V e r f a h r e n  b e s t r e i t e  e r  n ä m l i c h  d i e  L e g i t i m a t i o n  

des Cession ars; durch diesen Schritt dagegen behaupte 

er die Tilgung der Forderung. Daher habe dort der 

Cessionar, hier dagegen der (lebitor ee88U8 den Beweis zn 

übernehmen. So nen und originell auch diese Ansicht sein 

mag, so erscheint sie doch nicht genugsam durch den Wort

laut des Gesetzes gerechtfertigt; wenigstens hat der Ver
treter derselben nnö die nähere Begründuug dieser Theorie 

aus dem Gesetze selbst voreuthalteu. 

§ «. 

Wir kehreu daher uach Widerlegung der Behanptuug, 

daß der clebitor ce88U8 im Falle der Berufung auf die lex 

^na8ta8ians die Beweislast zu trageu habe, — zu der 

durch Theorie uud Praxis geheiligten gegentheiligen Ansicht 

z u r ü c k ,  d i e  d e m  C e s s i o n a r  d e n  B e w e i s  a u f l e g t " ) .  

Klagt demnach der Cessionar die ganze Forderung, oder 

einen Theil derselben ein, so kann der Debitor ce88U8 ne

gative litem contestiren, indem er, sich auf die lex ^na-

8ta8iana berufend, den Klagegruud des Cefsiouars ableug

net. Alsdann muß der Cessionar den Grnnd seiner Klage 

41) cf. ll o t'g ck er i >»>-. ^»ir. civ. t. III § Iö55 — — — 

emlori »ulem prvligntlum relinlsiiitui-, «jusntum pretii nomine liederit. 
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darthun, d. h. erweisen, daß er die geforderte Summe ent

weder dem Cedeuten ausbezahlt, oder von ihm geschenkt 

erhalten. Je nachdem dieser Beweis ausfallt — soll er 

uun erhalten, tjvoä «Zslum esse compl-obetui-. — Diese 

Worte des Gesetzes können billigerweise nur auf den Ces

sionar bezogen werden; denn er weiß in der Regel am be

sten, was zwischen ihm und seinem Cedenten verabredet ist 

und wieviel er dem Letztem bezahlt, während der Schuldner 

nichts von diesem Verhältnisse derselben in Erfahrung 

bringt^). 

Z 7. 

Eine von den wenigsten Rechtslehrern berührte, in 

de r  P r a x i s  d a g e g e n  b e s t ä n d i g  v o r k o m m e n d e  F r a g e  i s t  d i e :  

o b  d a s  i n  d e r  C e s s i o n s n r k u n d e  e n t h a l t e n e  B e k e n n t  n  i ß  

deS Cedenten, die Valuta erhalten zu haben, zum Be

weise für den Cessionar genüge? — Diejenigen, welche die 

Cessionsnrkunde sür kein genügendes Beweismittel halten 

scheinen von der Vermuthung einer Kollusion zwischen Ceden

ten uud Cessionar auszugehen. Die Kurländische Praxis hat 

sich gegen diese Ansicht erklärt — wie das Locationsurtheil des 

Oberhofgerichts in der v. Rahden-Medsen'schen Concnrssache 

vom 23. October 1834 beweist, -- wo es heißt: „ 

"da Liqnidantin behauptet, daß diese Obligation mit einem 

',Theile ihres Jllaten-Vermögens eingelöst und ihr cedirt 

42) ct'. v. Bülow und Hagemann pract. Erörterungen. 

Bd. I V, Nr. 40. 

43) ct. Thibaut. System deö Pandekten-RechtS. Jena l805. 

Z 80; —S chw epp e, das römische Privatrecht. Göttingen l8^/„. §402. 



«worden, so hat Provoeant nicht nur den Beweis dessen, 

„daß selbige ihrem Ehegatten Vermögen inserirt, sondern 

«auch den Beweis der Verwendung sothanen Ver

mögens zu der qu. Einlösung gefordert, — 

..Anlangend den vom Provocanten verlangten Beweis der 

„Verwendung solchen Vermögens zur Einlösung der qu. 

"Obligation, so erachtet die Liqnidantin sich, und das Ober-

"hofgericht sie desselben sür enthoben, da derselbe einestheilS 

» s c h o n  d u r c h  d i e  r e c h t s f ö r m l i c h e  C e s s i o n  z u r  G e -

" N Ü g e  h e r g e s t e l l t  w i r d . "  

In der That ist diese Praxis weit rationeller als die 

obige Theorie. Denn Illegalitäten und also auch Kollu

sionen zur Umgehung des Gesetzes dürfen nicht vermnthet 

werden, und es genügt daher, wenn die Cessionsnrkunde, 

außer dem Forderungskauf überhaupt, auch noch den Kauf

schilling ausdrücklich bescheinigt "). Das Cessionsdocnment 

dem Debitor ce88U8 gegenüber nicht als vollständiges Be

weismittel gelten zu lassen, hieße geradezu den allgemeinen 

Rechtsgrundsatz wornach die, von zwei Personen über 

ein ihrer freien Disposition unterworfenes VermögenSobjeet 

getroffene urkundliche Verfügung jedem Dritten gegenüber 

beweisen soll, umstoßen. 

Andere Beweismittel dagegen stehen dem Cessionar 

wohl nicht leicht zu Gebote, denn so unbedingt es auch zu

gegeben werden mag, daß der Cedent in Cessionssachen ge

gen den Cessionar zum Zeugniß zuzulassen ist, ebenso gewiß 

cf. H olz schuh er, Theorie und Casuistlk, Thl. II, 2. S. 154. 

45) cf. Leyser, 8p. 275, Neck 4. <)uum de re iater slios 

sct» Ii« sZt, etism inslT'umenta z'nteT' a/io» sämitti oportet. 
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ist es auch, daß er nicht für denselben zugelassen werden 

kann, da er mit dem Cessionar juristisch eine Person aus

macht und als ersatzpflichtig Zeuge in eigener Sache sein 

würde*"). Nicht anders verhält es sich mit der Zuschie-
bnng des Eides an den äebitor cessus, indem der Ces

sionar sich auch dieses Beweismittels nicht bedienen darf. 

Denn in der That wäre es gegen die im 11 v. «je 

actione rer. amot. (25. 2) ausgesprochene Grundregel des 

Processeö: miquum est, <Ze glieno tscto g!ium iurare, 

— wenn dem debitoi- cessus der Eid zugeschoben werden 

könnte. Mit Ausnahme der Fälle, wo der Schuldner aus

drücklich zum Cessionsacte zugezogen wurde, wird er auch 

keine unmittelbare Wissenschaft von dem zwischen Cessionar 

und Cedenten abgeschlossenen Vertrage haben können. Ihm 

bliebe also nur übrig, beim Mangel eigenen Wissens den 

Eid dem Cessionar zurückzuschieben. 

T 8. 

Das tllems pi-otiaiM bildet entweder die erfolgte 

Schenkung der Cession oder die Hingabe einer Kaufsumme 

für die cedirte Obligation und deren Betrag. Hierin 

stimmen Wissenschaft und Praxis durchaus überein, und 

darauf bezieht sich auch folgender passus in dem LocationS-

nrtheile des Oberhofgerichts in der v. Rahden-Medsen'schen 

Concnrssache vom 23. October 1834: „ Da 

„Liquidantin behauptet, daß diese Obligation mit einem 

ct. I?r. Il) I). tie lest. (22. 5). icionSu» testi» 

in re zu« intelüziter. 
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„Theile ihres Jllaten - Vermögens eingelöst und ihr 

„cedirt worden, so hat Provocant nicht nur den Beweis 

„dessen, daß selbige ihrem Ehegatten Vermögen inferirt, 

„sondern auch den Beweis der Verwendung sothanen 

„Vermögens zu der qu. Einlösung gefordert." 

Z 9. 

So viel in Bezug auf Beweislast und Beweisthema. 

Jetzt fragt es sich aber, wenn die lex ^nastasiana mit 

Erfolg von dem debitor eessus vorgeschützt worden; waö 

geschieht alsdann mit dem Cessionar, und wem insbesondere 

fallt der über den Kaufpreis geforderte Mehrbetrag zu? — 

Z u n ä c h s t  m u ß  h i e r a u f  e r w i d e r t  w e r d e n ,  d a ß  d e r  C e s s i o n a r  

m i t  s e i n e r  M e h r f o r d e r u n g  a b z u w e i s e n  s e i ,  —  

wie dies auch in der Praxis geschieht, namentlich in dem 

Locationsurtheil des Oberhofgerichts in der v. Budberg-Bal-

tensee'schen Concurssache vom 4. März 1833, wo eö heißt: 

„die Louise verwitwete Pflug hat für diese Obligation und 

„Psandverfchreibuug 3333 Vs Rbl. S. liquidirt, weil der 

„Gemeinschuldner in einer auf die Schuldverschreibung am 

„14. Juni 1820 gesetzten und am nämlichen Tage ge

richtlich besicherten Erklärung sich verpflichtet hat, die 

„ganze Summe von 2500 Rthlr. Alb. zu dem Course von 

„133V» Kop. S. zu bezahlen. Der Provocant hat die 

„Curs-Differenz von 73 "z Rub. S. nicht nach dem Datum 

„der Corroboration der Schuldverschreibung, sondern nach 

„dem Datum der gerichtlichen Besicheruug der vom Gemein-

„ s c h u l d n e r  d a r a u s  g e s e t z t e n  E r k l ä r u n g  l o c i r t  w i s s e n  w o l l e n ;  

„andere Liquidanten haben, weil es in der Cession vom 

„24. Juni 1820, durch welche diese Obligation und Pfand-
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„verschreibung an den weiland Arrendator Diedrich Pflug 

'.gediehen, ausdrücklich heißt: 

«„der Arrendator zu Dubena, Diedrich von Pflug, 

„„mir auch den vollen Betrag dieser Obligation mit 

„„25VV Rthlr. Alb., nämlich 15VV neuen und l(wl) 

„ „ a l t e n  T h a l e r n  a u s g e z a h l t  h a t , " "  

„die Anwendung der Vorschrift der lex ^nastasiana ver

klangt. — Wenn nun von dem Rechtsbeistande der Louise 

„verwittweten Pflug durchaus garuichts zur Begegnung die

ses Einwandes beigebracht worden, und die lex Knasts-

„sians (I. 22 et 23 (^oä manä. vel contra (4. 35) aus

drücklich verordnet, daß der Cessionar, welcher eine For

derung gekauft, vom Schuldner nicht mehr soll fordern 

„können als er dem Cedenten wirklich gezahlt, so wird die 

„ L i q u i d a n t i n  L o u i s e  P f l u g  a u f  d e n  G r u n d  d e s s e n  m i t  

„ i h r e r  M e b r f o r d e r u u g  v o n  7 3 ' / s  R u b .  S . - M .  g ä n z -

„ l i c h  a b g e w i e s e n . "  

Hierüber sind auch eigentlich nie wissenschaftliche Zwei
fel aufgestoßen, weil die const. 23 Lo<l. mancl. vel contra 

(4. 35) es ganz deutlich dem Cessionar in den Worten ne-

qui ei cessit aetiones, nec^ue ei,  ea« s 

aliquam eontra <leditorem vel res a<l eum per-

tinentes esse utrique eorum aetivnem, — abspricht. 

T !0. 

Anders dagegen verhält es sich mit der zweiten Frage, 

wem der Mehrbetrag eigentlich zu Gute kommt: ob dem 

eeäens, oder dem cessus. — Dieser Punkt ist sehr strittig. 

Dem unbefangenen Sinne eines vorurtheilsfreien Iuter-
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Preten dieses Gesetzes müssen die Worte der con5t. 23 Lod. 

i n a n d .  v e l  c o n t r a  ( 4 .  3 5 ) :  

» Iiu^us modi lnaclunationem penitus 

»alnputsiuus, ut accipiat, (zusm 

»ipse vero contractu re ipsa persolvit, «cd omne, 

»tjuod est et per liAuratam donatio-

»nem trauslatuin, esse e^ /lai-le 

»ce»se?7t!/s, e/ K6^?/6 e/, oes»?? ae^/o/zes, ne-

»que ei, <M eas suscipere cursvit 

»ve/ ve/ ^emane/ e', ve/ contra de-

»bitorein ve! res ad eum pertinentes esse utrique 

»eorum ao^'o//e^i,« — 

ganz offenbar die gänzliche Befreiung des Schuldners 

von jedem fernern Ansprüche besagen, so daß also der 

Ueberschnß weder von dem Cessionar, noch auch vou dem 

Cedenten weiter geltend gemacht werden darf. Von einer 

andern Seite her jst indessen eine andere Ansicht aus

gestellt worden: Wenn der Cessionar den ihm gebührenden, 

wirklich ausgezahlten Betrag des Kaufpreises nebst Zinsen 

vom debitor cessus eingefordert, so bleibe Letzterer doch 

noch für den Rest dem Cedenten verhaftet. Der Cedent 

kann also dann noch immer den ihm vom Cessionar nicht 

gezahlten Betrag vom deditor cessus eiufordern, und nur 

im Falle einer wirklichen oder simnlirten Verschenknng deS 

ihm vom Cessionar nicht gezahlten TheileS der Forderung 

soll er diesen nicht einklagen dürfen. Und zwar sei diese 

Bestimmung durchaus uicht unbillig, indem der Cedent ans 

46) ct'. Bracktiihöft, Archiv für civiliftischc Praxis, Band 
XXIII, S. 200. 
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diese Weise das behält, was er hatte, und nur im Falle 

der Verschenkung seinen Anspruch an den Ueberschnß wirk

lich aufgebe. 

s tl. 

Ju ueuester Zeit ist diese Ansicht noch weiter vertreten 

worden und zwar mit scheinbar nicht unhaltbaren Grün

den. Aus den Worten der const. 23 Oö. eoäem: 

»— si quis ästi? pecunüs lui^us moäi 

»subient cessionem, ipsam tantum-

»modo xolutarum pecuniarum quantitstein et usu-

»narum eiuz ao^'one« — 

gehe nämlich ganz deutlich hervor, daß die Klagen und 

Ansprüche des Cedenten nur insoweit, als gezahlt worden, 

auf den Cessionar übergehen, in Betreff des Restes 

aber dem Cedenten verbleiben. Der Einwand, daß der 

Cedent sein ganzes Recht auf den Cessionar habe übertra

gen wollen, — also dasselbe freiwillig aufgegeben, — sei 

durchaus nicht zu berücksichtigen, indem dasselbe auch dem

jenigen, welcher einem litis reclemtoi' Lohn verspricht, vor

gehalten werden könnte, — uud doch brauche dieser den 

freiwillig versprochenen Lohn nicht zu zahlen. So verhalte 

eS sich nach der Anastasischen Vorschrift. Iustinian habe 

hieran Nichts geändert, sondern spreche in der const. 23 

eociem nur von einem Falle, welcher unverkennbar 

rein singulärer Natur sei: Bei theilweiser und simnlirter 

Schenkung nämlich handle der Zedent im Einverstäudnisse 

mit dem Cessionar, und mache sich dadurch zu dessen Mit-

47) ck. Hcrrmann, civilistischtS Archiv, Bd. XX.XI, S. 73. 
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schuldigen, wofür er mit der Einbuße deS Restes der For

derung bestraft werde. 

§ 12. 

Es läßt sich nicht leugnen, daß diese Ansicht sehr 

Vieles für sich hat. Denn weder ist in der coim. 22 

eoöem ausdrücklich gesagt, daß der Cedent sein Recht 

verlieren solle, noch auch spricht die const. 23 eit., dem 

Wortlaute nach, von einem andern Falle, als dem einer 

theilweisen oder simnlirten Schenkung ^). Nichtsdestowe

niger aber muß dieser Ansicht entschieden entgegen getreten 

werden — als dem Geiste uud Sinne der beiden Gesetze 

und der Natnr der Sache zuwider. Wo ist es sonst wol 

zulässig, daß ein durch Cession auf eiuen Andern übertra

genes Recht hinterher von dem Cedenten selbst noch gel

tend gemacht werden kann? — Wird nicht in solch einem 

Fall der Schuldner mit Fug und Recht dem Cedenten die 

Einrede der gescheheueu Cession entgegenhalten? — In 

dem Versprechen eines verbotenen Lohnes an den redemtor 

litis ist durchaus keine Analogie zu finden. — Vollends 

aber ist es unbegreiflich, wie man gerade bei einem Gesetze, 

das lediglich das Beste des Schuldners im Auge hat, 

an die nochmalige Einklagung einer bereits cedirten For

derung durch den Cedenten denken könne. Dieses wäre 

ganz unfehlbar der beste Weg, das Gesetz völlig unwirksam 

zu machen; denn sobald der Cedent von.dem Schuldner 

wirklich den Rest ausgezahlt erhielte, könnte er auch sogleich 

von dem Cessionar aus der Cessionsnrkunde auf den Be-

48) cs. v. Vangerow, Sehl blich der Pand. § 576, Anm. l. 



trag des Empfangenen in Anspruch genommen werden. 

Damit hätte nun der ganze Forderungshandel für ihn einen 

neuen Reiz erhalten, indem er auf diese Weise doch zu 

seinem Zwecke gelangte, um einen geringen Preis werth

vollere Forderungen zu e-rwerben. Einen Unterschied aber 

zwischen den beiden in der eonst. 22 und 23 s!od. eoäem 

angeführten Fällen zu statuiren, ist wol nicht thunlich; 

denn der in der const. 22 angeführte Kauf eiuer Forde

rung um einen geringern Preis, als deren vollen Werth, 

involvirt offenbar, gleich dem in der const. 23 Oä. eo-

dem erwähnten Falle, eine theilweise Schenkung und einen 

theilweisen Verkauf der Forderung, und steht daher in 

rechtlicher Beziehung jenem Falle gleich. Auch läßt sich 

nicht einmal behaupten, daß der Cedent im Falle des rei

nen Verkaufes der Forderung seinerseits in bona 6de sei, 

während er dagegen bei der theilweisen Schenkung in mala 

üöe versire 

s 13. 

Als Resultat hat sich also ergeben, daß bei Anwen

dung der lex ^nastasians beide Theile — sowol der Ce

dent als der Cessionar — jeden Anspruch auf den Uber

s c h u ß  v e r l i e r e n ,  u n d  d i e s e r  d e m  S c h u l d n e r  z u  G u t e  
kommt 5") — ct. const. 23 Loä. eoäem : 

49) cf. v. Bangerow, Lehrbuch der Pand. § 576, Anm. l. 

59) ck. Hellseld, Hurizpr. forev5. § 1924: ,,emtor tsmen 

„nominis » äetiityre plus, tzusm pecuuiae ce6enti «olutse qusnti-

„taten, uns cum usuri« eiiAere necsuit, «keöitt 

4 
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» — — seä omne est, —-

>' — — iuutile esse censemus, 

e/, eas s?/«ci/i576 aiisjuiä luci l 

»vel kei'i vel remaneie vel aliquam contra äelii-

»lorem getionem.« 

Ob indessen nicht für diesen Mehrbetrag der Debitor cessus 

dem Cedenten natui-aUtei- obligirt bleibt, so daß diese na

türliche Verbindlichkeit dem Cedenten znr Reteution oder Kom

pensation tauglich wäre, ist annoch näher in Erwägnng zu 

ziehen. — Man hat in früherer Zeit die Behauptung auf

gestellt, daß die natürliche Verbindlichkeit mit allen ihr 

nicht ausdrücklich genommenen Wirkungen fortdauern müsse, 

weil die Gesetze nichts weiter, als den Verlust der Klage 

androhen Diese Ansicht ist indessen heutzutage als 

widerlegt und veraltet anzusehen, indem die Worte der 

const. 23 Loä. eoäem: »neque glisjuiä luc^i 

dahin gedeutet werden, daß dem Cedenten gar kein Vortheil, 

mithin auch kein Anspruch aus eiuer öS/,-

v e r b l e i b e n  s o l l e ,  s o n d e r n  d a ß  d i e  g a n z e  t i ^ p e r o c ! , »  

zum Vortheile des Schuldners vernichtet werden soll, weil 

der Cedeut sein ganzes Recht aufgegeben 

s 14. 

Da die Cefsion ein Mittel der Forderungsübertragung 

ist, und Forderungen auf diese Weise aus einer Hand in 

6t) cf. Weber, von der natürlichen Verbindlichkeit. Schwerin 

1805. j 94, S. 403. 

52) cs. Glück, Erläuterung der Pandekten XVI, S. 470 

—  u n d  v .  V a n g e r o w  I .  c .  
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die andere gelangen können, so mag es auch nicht selten 

vorkommen, daß etwa der zweite Cessionar, oder ein spä

terer, den vollen Werth der vom ersten Cessionar um 

einen geringem Preis erworbenen Forderung gegeben, oder 

wenigstens mehr als der erste Cessionar dafür bezahlt 

hat. Es ist daher die Frage von practischem Interesse: 

o b  d i e  l e x  ^ n a s l a s i i a n a  a u c h  v o n  E i n f l u ß  i s t  a u f  d e n  

Cessionar des Cessio nars, und ob namentlich, wenn 

der zweite Cessionar mehr als der erste bezahlt hat, dem 

Debitor cezsus das Recht zusteht, dem zweiten so viel ab

zurechnen, als der erste unter dem Nominalwerthe gegeben 

hat? Denn nur in diesem Falle kann die Sache zweifelhaft 

s e i n ,  n i c h t  a b e r ,  w e n n  d e r  z w e i t e  C e s s i o n a r  n o c h  w e n i g e r  

als der erste für die Forderung gegeben hat, weil ihm hier 
die sogenannte exceptio Iegi5 ^nsstssiavse aus seiner 

eignen Person entgegengesetzt werden kann; die Streit

frage aber eigentlich dahin geht, ob der Schuldner auch 

aus der Person des ersten Cessionars die Einrede erheben 

kann? — Dem Wortlaute der beiden const. 22 und 23 

Od. niaiid. (4. 35) zufolge, soll der Cessionar so viel 

einfordern können, als er selbst gegeben hat, was, auf den 

Fall angewandt, da der zweite Cessionar mehr als der erste 

gezahlt hat, dem zweiten Cessionar eine Mehrforderung zu

sichern würde. Diesen Fall aber haben die allegirten Con

stitutionen offenbar nicht vor Augen gehabt, woher auch 

jene Bestimmung nicht hier anwendbar ist. Vielmehr muß 

an den bekannten Rechtssatz: «daß Niemand mehr Recht 

als er selbst hat, auf einen Andern übertragen kann," er

innert und hiernach die weitere Cession benrtheilt, dem 

zweiten Cessionar aber gegen den ersten der Regreß offen 



gelassen werden — Der ^editor cessus wird also unter 

allen Umständen, weil zu seinen Gunsten die Forderung 

verringert worden, immer nur das zu berichtigen habe», 

was der ursprüngliche Cessionar für die Obligation bezahlt 

hat, während der etwa beeinträchtigte zweite Cessionar we

gen des Mehrgezahlten sich an dem ersten Cessionar schad

los halten kann. 

53) cf. Pnchta. Wciöke'ö Rechtölkxicon. S. 663. 

T h e s e »  

1. Die Angabe der csus» 6ebencli in einem Schuldscheine 

ist nicht erforderlich zur Erhebung einer Klage aus 

demselben. 

2. Der geführte Beweis der Armuth befreit nicht von 

dem Armen-Eide. 

3. Dies mterpeüst pro komme. 

4. Der Contradictor im Coneursprocesse darf nur von 

dem Gemeinfchuldner, nicht aber von den Con-

cursgläubigern gewählt werden. 

5. Die Compensations-Einrede setzt Liquidität der Gegen

forderung voraus. 

6. Kauf hebt nicht Miethe auf. 


